
 
 

 

Anlage 1 zu BV 2021/269 
ENTWURF 

6. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Salzwedel 
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes Jeetze 

 

Aufgrund § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. 
LSA S. 492), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und der §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), jeweils in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel in seiner Sitzung am … die folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 
Jeetze beschlossen: 
 

§ 1  
Änderungen 

 
Die Satzung der Hansestadt Salzwedel zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 
Jeetze vom 07. Oktober 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für den Altmarkkreis Salzwedel Nr. 12 vom 
18. November 2015, S. 127, zuletzt geändert am 01. Juli 2020 wird wie folgt geändert: 
 

§ 7 Absatz 1 erhält die folgende Fassung: 

Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt einschließlich der Verwaltungskosten 
11,89 € / ha für das Kalenderjahr 2021. 

Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt einschließlich der 
Verwaltungskosten 26,02 € / ha für das Kalenderjahr 2021. 

 
§ 2 

Ermächtigung zur Neufassung 
 

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den nach Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Wortlaut der 
geänderten Satzung neu zu fassen. 

 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
Hansestadt Salzwedel, den … 
 
 
 
gez. 
Blümel                                                                               
Bürgermeisterin 


